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Zur Frage der Diätenprozesse,

eitnngen haben berichtet, daß auf Grund einiger Bestimmungen
des preußischen Landrechts (Teil I, Tit. 16, §§ 172, 173, 205,
206) der preußische Fiskus Klage erhoben habe gegen mehrere
Reichstagsabgeordnete der Fortschrittspartei nnd der sozialdemo¬
kratischen Partei auf Herauözahlung der Beträge, welche sie von

Fraktivnswegcn als Diäten für ihre Neichstagsthätigkeit bezogen haben. Die ge¬
nannten Landrechtsparagraphen besagen, daß dasjenige, was gegen ein ausdrück¬
liches Verbotsgesetz oder zu einem wider die Ehrbarkeit laufenden Zwecke ge¬
geben worden sei, dem Empfänger vom Fiskns abgefordert werden könne. Eine
Vorschrift dieser Art kennt weder das gemeine Recht noch das französische Recht.
Und auch iu Altpreußcn ist von jener Vorschrift wohl so selten Gebranch ge¬
macht worden, daß sie fast in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Schon
hieraus erklärt sich, daß jene Klnganstellnngen überrascht haben. Wir sind nun
weit entfernt, der Rechtsfrage, welche die Gerichte zu entscheiden haben werden,
mit unserm Urteil vorgreifen zu wollen. Wohl möchten wir aber, den Aus¬
lassungen mancher Blätter gegenüber, die Fragen, um die es sich handelt, etwas
näher ins Auge fassen und klarstellen.

Niemand wird zweifeln, daß es sich bei den fraglichen Prozessen nicht um
einen Geldgewinn für den Preußischen Fiskus handelt, daß vielmehr bei den¬
selben ein hochpolitischer Zweck ins Auge gefaßt ist. Als die Reichsverfassung
geschaffen und in dieser für die Reichstagswahlen das allgemeine Wahlrecht ein¬
geführt wurde, bestand Fürst Bismarck auf der Diätenlosigkeit der Abgeordneten,
weil er in dieser das unentbehrliche Korrektiv für die Gefahren des allgemeinen
Wahlrechts erblickte. Daraus ist der Art. 32 der Neichsverfafsung hervorgegangen,
welcher ausspricht, daß Mitglieder des Reichstages als solche keine Besoldung
oder Entschädigung beziehe,, dürfen. Auch zahlreichen spätern Beschlüssen des
Reichstages gegenüber, dessen Mehrheit sich für die Gewährung von Diäten
aussprach, verhielt sich der Reichskanzler stets ablehnend. Man wird nicht be¬
haupte» können, daß dieses Prinzip sich schlecht bewährt habe. In dem ersten
Jahrzehnte seines Bestehens war der Reichstag eine hochangeseheueVersamm¬
lung hervorragender Persönlichkeiten. Und auch noch heute würden sicherlich
ausgezeichnete Männer in zureichender Anzahl sich finden, welche sich eine Ehre
daraus machen würden, im deutschen Reichstage zu sitzen, wenn nicht mancherlei
Gründe teils ihnen selbst die Annahme einer Wahl verleideten, teils sie von
den einein wüsten Parteigctriebe verfallenen Wahlen ausschlössen. Für dieses
Parteigetriebe bildet die Diätenlosigkeit ein bedeutendes Hemmnis. Nicht
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jede Partei kann in zureichender Anzahl ihr zugethane Kandidaten finden,
welche das Gcldopfer eines diäteuloscn Aufenthaltes in der Neichshauptftadt
alljährlich zu bringen vermöchten. Da ist man nun, nm die Schranke der
Diätenlosigkeit illusorisch zn machen, ans das Mittel verfallen, daß die Parteien
von der Gesamtheit ihrer Anhänger größere Fonds sammeln, aus denen sie
ihre Mitglieder während der Reichstagssession besolden. Daß darin eine Um¬
gehung dessen liegt, was der Art. 32 der Neichsverfassnng gewollt hat, dürfte
außer Zweifel sein.

Bei der angeregten Frage haben nun Zeituugsstimmen die ganze Geschichte
der Diätenfrage herangezogen. Man hat auf die Thatsache verwiesen, daß wohl
in allen deutschenLändern, namentlich auch in Preußen, die Landtagsabgeord¬
neten Diäten beziehen. Man hat ans die zahlreichen Abstimmungen hingewiesen,
durch welche die Mehrheit des Reichstages sür Diäten anch der Ncichstagsmit-
glieder sich erklärt hat. Aus dem allen hat man die Folgernng gezogen, daß das
Beziehen von Diäten Vonseiten eines Neichstagsmitgliedes unmöglich etwas dem
Nechtsbewnßtsein und der Ehrbarkeit zuwiderlaufendes sein köuue, und daß die
fraglichen Abgeordneten die Diäten jedenfalls in gutem Glauben bezogen haben.
Alle diese Momente sind aber für die vorliegende Frage ohne Bedeutung. Wenn
auch das Beziehen vou Diätcu überhaupt nicht durch Art. 32 der Neichsver¬
fassnng untersagt wäre, so würde doch schon eine andre Bestimmung der Neichs¬
verfassnng gegen das Beziehen von Fraktionsdiäten Bedenken erregen müssen.
Nach Art. 29 der Neichsvcrfassuug (übereinstimmend mit Art. 83 der preußische»
Verfassung) sind die Mitglieder des Reichstages Vertreter des gesamten Volkes
und an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden. Diese Vorschrift hat den
Zweck, den Abgeordneten als einen unabhängigen, nach seiner jederzeit freigcbil-
deten Überzeugung handelnden Mann hinzustellen. Diesem Zwecke geschieht
auch dadurch kein Abbruch, weuu vom Staate der Abgeordnete Diäten er¬
hält; wie denn auch die preußische Verfassung in Art. 55 den Bezug staat¬
licher Diäten für die Abgeordneten ausdrücklich vorschreibt. Wenn der Staat
dem Abgeordneten Diäten zahlt, so erhält sie der Abgeordnete eben vom ge¬
samten Volke, als dessen Vertreter er sich fühlen soll. Ganz anders, wenn der
Abgeordnete von einer Fraktion Diäten bezieht. Dann ist er nicht mehr, wie
die Verfassung will, ein freier, unabhängiger Mann, sondern er ist der Fraktion
verkauft. Hier, wie überall in politischen Dingen, gilt der Grundsatz: vv, ut.
clos. Wollte ein solcher Abgeordneter bei einer Abstimmung von der Fraktion
abfallen, so würde ihm sofort der Fraltionsvvrstand entgegendonucrn: Die, eur
liio! Und wenn ihm dann znr Strafe die Diäten entzogen würden, so säße er
wie ein Fisch auf dem Trocknen und müßte ausscheiden. Dächte man sich, daß
der Fraktionsfonds, aus welchem die Diäten bezahlt werden, ans einer bestimmten
Quelle, z. B. von einer besondern Klasse von Staatsangehörigen, herrührte,
so würde sich dadurch die gesamte Fraktion zn dieser Klasse in ein nnvcrkenn-
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bares Abhängigkeitsverhältnis gestellt haben. So etwas ist nvch schlimmer als
jede Instruktion.

Nun mögen ja viele Abgeordnete von vornherein von dem Geiste ihrer
Fraktion so erfüllt sein, daß es für ihr Auftreten keinen Unterschied macht, ob
sie von der Fraktion bezahlt werden oder nicht. Auch sieht man ziemlich all¬
gemein das Fraktionswesen als etwas so Selbstverständliches an, daß man
garnichts dabei findet, wenn jemand sich mit Haut und Haar einer Fraktion
verschreibt. Würde dieser Gedanke konsequentdurchgeführt, so brauchten eigentlich
die Wahlkvrperschaften garnicht mehr einen wirklichenMenschen in den Reichs¬
tag zu entsenden, sondern sie vvtirtcu nur eine Znsatzstimme für den Herrn
Richter, Windthorst, Bebel.>c., welche diese sich bei jeder Abstimmung zurechnen
dürften. Macht man sich aber von dieser Befangenheit, mit welcher man das
Maktionswcscn betrachtet, frei, so kaun man doch in der That nicht verkennen,
daß es für einen Menschen, der sich selbst fühlt, etwas moralisch .Herabwürdigendes
ist, wenn er für eine Thätigkeit, bei der er nach freier Überzeugung handeln
svll, von einem Jntercssirtcn sich bezahlen läßt und damit seine freie Über¬
zeugung von vornherein gefaugeu giebt.

Die Frage, inwieweit diese Momente dergestalt ausschlaggebend sind, daß
sich das Beziehen von Fraktionsduitcn unter die gedachten Vorschriften des
Preußischen Lcmdrcchtes subsunnren läßt, wird die von den preußischen Gerichte»
zu beantwortende sein.

Die Handwerkerbewegung und ihr mögliches Ziel.

ie gegenwärtige deutsche Handwerkerbcwegung (so darf und muß
man sie nennen, da es in andern Ländern bis jetzt nur Anläufe
zu ähnlichen Bestrebungen giebt) dreht sich um die Frage, ob es
möglich sei, kleingewerblichc Selbständigkeit mitten in dem ge¬
waltigen technischenund industriellen Leben unsrer Zeit zu be¬

wahren. Ist dies möglich, so kann es wieder ein Handwerk geben, natürlich
>n andern als den mittelalterlichen Formen, aber doch in solchen, welche eine
gewisse innere Verwandtschaft mit denselben haben; ist es nicht möglich, so
behalten diejenigen Recht, welche in allen zur Zeit stattfindenden Anstrengungen
zu einer Wicdcrbelcbuug des Handwerks uur eine unnütze, den Todeskampf
dieser Wirtschaftsform verlängernde und qualvoller machende Grausamkeit er¬
blicken.
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